
Anwaltsrecht

Der Syndikusanwalt wird von
der Rentenversicherung befreit
SGB VI § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Eine Befreiungsmöglichkeit von der Rentenversicherungspflicht
für Pflichtmitglieder eines Rechtsanwaltsversorgungswerks be-
steht nur, wenn diese eine berufsspezifische Tätigkeit ausüben.
Eine berufstypische Tätigkeit eines Syndikusanwalts bei einem
nicht anwaltlichen Arbeitgeber umfasst vier Kriterien, die rechts-
beratende, rechtsentscheidende, rechtsgestaltende und rechtsver-
mittelnde Tätigkeit (hier verneint für eine Tätigkeit „Unterneh-
mensberater, Organisation“).
(Leitsatz der Redaktion)
LSG Darmstadt, Urt. v. 29.10.2009 – L 8 KR 189/08

Sachverhalt: Zwischen den Beteiligten ist der Anspruch der Kläge-
rin auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ab
24.2.2002 für ihre Tätigkeit als Unternehmensberaterin streitig.

Die Klägerin, geboren im Jahr 1969, war zunächst als ange-
stellte Rechtsanwältin in D-Stadt Pflichtmitglied der dortigen
Rechtsanwaltskammer und der Bayerischen Rechtsanwalts- und
Steuerberaterversorgung. Die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA; heutige Bezeichnung: Deutsche Rentenver-
sicherung Bund) befreite die Klägerin mit Bescheid vom
3.4.2001 von der Versicherungspflicht in der Rentenversiche-
rung für Angestellte mit Wirkung ab 20.12.2000 aufgrund ihrer
Tätigkeit als Rechtsanwältin.

Zum 1.12.2001 nahm die Klägerin eine Tätigkeit bei der
Firma Dr. Dr. E. GmbH – Unternehmensberatung für Versor-
gung & Vergütung – (im weiteren: Arbeitgeberin genannt) in
B-Stadt auf. Nach dem zwischen der Klägerin und der Arbeit-
geberin geschlossenen Dienstvertrag vom 6.11.2001 bestehen
die Aufgaben der Klägerin (§ 1 (3) des Vertrages) „im Wesentli-
chen in der Beratung von Kundenfirmen des Geschäftsbereichs
nach den von E. entwickelten Standards, Methoden und Syste-
men, in der Mitwirkung bei der Entwicklung und Weiterent-
wicklung von Beratungsprodukten und Beratungsansätzen des
Geschäftsbereichs Vergütung sowie – nach der Einarbeitungs-
zeit – in der Akquisition von Projekten“. Die Klägerin verpflich-
tete sich zur Aneignung und Pflege des hierfür erforderlichen
Fachwissens sowie zur praktischen Verwertung der gewonne-
nen Kenntnisse und Erfahrungen in Kundengesprächen, Prä-
sentation und bei der Erstellung gutachterlicher Stellungnah-
men u. a. zum Nutzen des Gesamtunternehmens. Die
Arbeitgeberin behielt sich vertraglich vor (§ 1 (4)) der Klägerin
bei gleicher Vergütung auch andere zumutbare Tätigkeiten zu
übertragen, die ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen
entsprechen, wenn dies aus geschäftlichen Gründen erforder-
lich sei. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag (§ 9
(1)) seien nur verbindlich und rechtswirksam, wenn sie schrift-
lich niedergelegt wurden.

Die Arbeitgeberin meldete die Klägerin zur Sozialversiche-
rung mit dem Tätigkeitsschlüssel „Unternehmensberater, Orga-
nisator“ an.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Tätigkeit war die Kläge-
rin noch Mitglied in der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steu-
erberaterversorgung. Am 24.4.2002 wurde die Klägerin in die
Rechtsanwaltsliste des Amtsgerichts und des Landgerichts
B-Stadt eingetragen und somit Pflichtmitglied der Rechts-
anwaltskammer FB.

Die Klägerin hielt ihre Mitgliedschaft in der Bayerischen
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung aufrecht, die vom
5.4.2002 bis zum 31.8.2005 in Form der freiwilligen Mitglied-
schaft fortgeführt wurde. Die Beigeladene befreite die Klägerin

mit Wirkung ab 1.4.2002 von der Pflichtmitgliedschaft in ihrer
Organisation im Hinblick auf die freiwillige Mitgliedschaft in
der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung.
Erst mit Beendigung dieser Mitgliedschaft teilte die Beigela-
dene der Klägerin mit, aufgrund der Beendigung ihrer Mit-
gliedschaft im Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberater-
versorgung werde sie nun ab dem 1.9.2005 bei ihr Mitglied.

Die Beklagte wurde mit Schreiben vom 19. Mai 2004 von
der BfA darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen der Be-
freiung von der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung
im Falle der Klägerin nicht mehr vorlägen. Die Befreiung der
Klägerin von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sei aufgrund ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin
erfolgt. Die seit dem 1.12.2001 ausgeübte Tätigkeit als juristi-
sche Beraterin bei ihrer jetzigen Arbeitgeberin stelle nach der
Aktenlage keine berufsständische Beschäftigung einer Rechts-
anwältin dar. Da die Befreiung tätigkeitsbezogen sei, wurde die
Beklagte um Prüfung und Entscheidung gebeten.

Mit Bescheid vom 4. Juni 2004 teilte die Beklagte der Kläge-
rin mit, ihre Tätigkeit bei der Firma Dr. Dr. E. GmbH sei keine
berufständische Beschäftigung einer Rechtsanwältin. Dieser
Auffassung sei auch die BfA. Da es sich auch nicht um eine
vertraglich im Voraus befristete Tätigkeit handele, lägen die Vo-
raussetzungen einer Befreiung von der Versicherungspflicht
zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr vor.

Dagegen erhob die Klägerin am 5.7.2004 Widerspruch.
Dazu führte die Klägerin aus, sie sei aufgrund ihrer Qualifika-
tion als Rechtsanwältin von ihrer jetzigen Arbeitgeberin ange-
stellt worden. Da sie im Bereich der Vergütungsberatung tätig
sei, benötige sie fundierte Kenntnisse des Arbeitsrechts. Diese
habe sie durch ihre Teilnahme an Fachanwaltskursen für Ar-
beitsrecht in der Zeit von Oktober 2003 bis Juli 2004 erlangt
und vertieft. Ergänzend legte die Klägerin entsprechende Teil-
nehmerbescheinigungen vor. Auch habe sie Fortbildungsver-
anstaltungen zum Gesellschafts-, Steuer- und Aktienrecht be-
sucht, deren Teilnehmerbescheinigungen sie ebenfalls vorlegte.
Weiter führte die Klägerin aus, zu ihrem Aufgabenbereich
zähle auch die juristische Beratung der Kollegen in Fragen der
betrieblichen Mitbestimmung, Änderungsmöglichkeiten beste-
hender Arbeitsverträge und der Ausgestaltung der Vergütungs-
systeme unter Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.
Sie erstelle Rechtsgutachten zur Klärung rechtlicher Ausgangs-
positionen und Gestaltungsspielräume, sie leiste Unterstützung
bei Tarifverhandlungen insbesondere im Hinblick auf die Ver-
tragsformulierung und im Rahmen der Neuordnung von
Vergütungssystemen unter Beachtung der arbeits- und gesell-
schaftsrechtlichen Möglichkeiten und Formulierungen, im Rah-
men von Cafeteriasysteme (variable Nebenleistungssysteme)
insbesondere unter Beachtung arbeits- und steuerrechtlicher
Vorschriften. Die Gesamtheit ihrer Aufgaben entspreche den
Aufgaben, welche eine beratend tätige externe Rechtsanwältin
wahrnehme. Ihre Tätigkeit entspreche somit einer anwaltlichen
Tätigkeit. Aufgrund der Freistellungserklärung ihrer Arbeit-
geberin vom 12.3.2002 könne sie zudem jederzeit ihren Arbeits-
platz verlassen, um den anwaltlichen Aufgaben gegenüber der
Rechtspflege ordnungsgemäß nachgehen zu können. In dieser
Erklärung führte die Arbeitgeberin ergänzend aus, die Klägerin
sei in eigenverantwortlicher Stellung als Unternehmensberate-
rin in dem Geschäftsbereich Vergütung beschäftigt. Die Arbeit-
geberin erklärte sich in dieser Bestätigung damit einverstan-
den, dass die Klägerin durch ihre Tätigkeit nicht gehindert sein
werde, ihren Pflichten als Rechtsanwältin nachzukommen. Ins-
besondere sei sie berechtigt, jederzeit ihre Arbeitsstelle zu ver-
lassen, wenn dies die anwaltliche Tätigkeit erfordere. Wei-
terführend trug die Klägerin vor, sie trete gegenüber den
Kunden ihrer Arbeitgeberin als Rechtsanwältin auf, wie ihre Vi-
sitenkarte zeige. Auf der vorgelegten Visitenkarte wird die Klä-
gerin als Mitarbeiterin der Firma Dr. Dr. E. GmbH ausgewie-
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sen. Unter den Namen der Klägerin heißt es: „Rechtsanwältin,
Geschäftsbereich Vergütung, Beraterin“. Die Klägerin vertrat
die Auffassung, die Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht sei fortzusetzen. Sie sei zunächst Pflichtmitglied und
später freiwilliges Mitglied des anwaltlichen Versorgungswer-
kes in Bayern und durch ihre Mitgliedschaft in der Rechts-
anwaltskammer in FB. am 24.4.2002 nach § 8 Abs. 1 deren Sat-
zung Pflichtmitglied im Versorgungswerk in Hessen geworden.

Die Beklagte wies den Widerspruch der Klägerin mit Wider-
spruchsbescheid vom 29.9.2005 als unbegründet zurück. Eine
Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Sechs-
tes Buch (SGB VI) sei nur möglich, wenn kumulativ eine
Pflichtmitgliedschaft in einem Versorgungswerk und kraft Ge-
setzes eine Pflichtmitgliedschaft in der jeweiligen Berufskam-
mer bestehe. Zwar liege eine Bescheinigung für eine Pflicht-
mitgliedschaft in der Rechtsanwaltschaftskammer FB. ab dem
24.4.2002 vor. Jedoch habe die Klägerin nicht den Nachweis ei-
ner Pflichtmitgliedschaft in einem berufständischen Versor-
gungswerk erbracht. Im bayrischen Versorgungswerk habe eine
Pflichtmitgliedschaft nur vor dem 5.4.2002 bestanden. Eine an-
schließende Bescheinigung des hessischen Versorgungswerks
liege demgegenüber nicht vor.

Gegen den am 4.10.2005 zugestellten Widerspruchsbescheid
hat die Klägerin am 25.10.2005 Klage vor dem Sozialgericht
Wiesbaden erhoben.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, sie habe einen
Anspruch auf Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI
nicht nur, weil sie seit dem 1.9.2005 Pflichtmitglied im hessi-
schen Versorgungswerk und der Anwaltskammer in FB. sei,
sondern auch für die Zeit ab 24.2.2002, da sie freiwilliges Mit-
glied des Versorgungswerkes in Bayern gewesen sei. Die Kläge-
rin hat eine Bescheinigung der Beigeladenen vom 7.9.2005 vor-
gelegt. Danach hat sie ab dem 1.9.2005 an diese Pflichtbeiträge
entrichtet. Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, eine Tren-
nung zwischen ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin und für die
Arbeitgeberin sei nicht vorzunehmen. Es bestehe vielmehr eine
einheitliche Tätigkeit. Weiter hat die Klägerin ausgeführt, sie
arbeite vornehmlich arbeitsvertragliche Vereinbarungen (Tarif-
verträge, Betriebsvereinbarungen, Individualabreden) aus. Dazu
hat die Klägerin von ihr ausgearbeitete Texte vorgelegt, die un-
ter dem Firmennamen Dr. Dr. E. GmbH – Unternehmensbera-
tung für Versorgung & Vergütung, dem jeweiligen Mandanten
angeboten worden sind. Weiter hat die Klägerin ausgeführt, sie
sei im Bereich der Rechtsberatung durch Vertragsgestaltung,
der Rechtsgestaltung durch die Erarbeitung von Vertrag-
sentwürfen und Entwürfen von Betriebsvereinbarungen, der
Rechtsvermittlung durch die Darstellung von Rechtskomplexen
und der Rechtsentscheidung durch eigenverantwortliche Ver-
tretung von Lösungsvorschlägen tätig.

Das Sozialgericht hat die Klägerin in der mündlichen Ver-
handlung am 13.6.2008 angehört. Danach hat sie als selbst-
ändige Rechtsanwältin in der Zeit ihrer Beschäftigung bei der
Firma Dr. Dr. E. GmbH 2 Mandate bearbeitet (eine Mietsache
und eine baurechtliche Sache in eigener Angelegenheit). Im
Rahmen eines Mandantenkontaktes ihrer Arbeitgeberin werde
sie als Rechtsanwältin vorgestellt. Auch verhandele sie z. B. im
Rahmen von Tarifvertragsberatungen mit Betriebsräten als
Rechtsanwältin. Auch werde der Betriebsrat bei solchen Bera-
tungen seinerseits durch einen Rechtsanwalt vertreten. Klei-
nere Projekte betreue sie vollständig und selbständig. Die
Vergütung ihrer Tätigkeit werde über ihre Arbeitgeberin mit
dem Kunden abgewickelt. In größeren Projekten übernehme
sie die rechtliche Beratung. Zunächst sei ihre Arbeitgeberin al-
lein auf dem Gebiet der Altersversorgung tätig gewesen. Nach-
dem die Firma auch in dem Bereich der Vergütungsberatung
tätig geworden sei, sei sie als weitere Juristin eingestellt wor-
den. Die Firma habe damals ca. 100 Mitarbeiter beschäftigt, da-
von 10 Juristen bis zu ihrer Einstellung. Nach dem das Unter-

nehmen fusioniert habe (X.), betreue sie im Bereich „Human
Capital“ den Teil des europäischen Arbeitsrechts. Sie habe eine
Dokumentation zum deutschen Arbeitsrecht zu betreuen.

Nach Beiladung des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte
in Hessen hat das Sozialgericht am 4.7.2008 ohne mündliche
Verhandlung die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat das
Sozialgericht ausgeführt, die Klägerin sei für ihre Tätigkeit bei
der Firma Dr. Dr. E. GmbH – Unternehmensberatung für Ver-
sorgung & Vergütung nicht von der Rentenversicherungspflicht
zu befreien. Die Beklagte habe als Einzugsstelle nach § 28 h
Abs. 2 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) zutreffend ent-
schieden, dass die Klägerin in ihrer Tätigkeit bei dieser Firma
sich nicht auf die früher erteilte Befreiung als Rechtsanwältin
berufen könne. Diese Befreiung sei nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SGB VI erteilt worden. Danach werden von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung Angestellte und
selbständig Tätige für die jeweilige Beschäftigung oder Tätigkeit
(Abs. 5) befreit, wenn sie wegen dieser Beschäftigung oder Tä-
tigkeit aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Ge-
setz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-recht-
lichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung
ihrer Berufsgruppe und zugleich Kraft gesetzlicher Verpflich-
tung Mitglied einer berufsständischen Kammer seien. Weitere
Voraussetzung sei, dass nach Maßgabe der Satzung einkom-
mensbezogene Beiträge unter Berücksichtigung der Beitrags-
bemessungsgrenze zur berufsständischen Versorgungseinrich-
tung zu zahlen seien (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b SGB VI). Die
Klage sei abzuweisen gewesen, da nicht erwiesen sei, dass die
Klägerin als sog. Syndikusanwältin bei der Firma Dr. Dr. E.
GmbH beschäftigt sei. Die Anerkennung einer Tätigkeit als
Syndikusanwältin/-anwalt bei einem nicht-anwaltlichen Arbeit-
geber unterliege engen Grenzen. Es sei von dem hergebrachten
Leitbild eines nach § 46 BRAO charakterisierten Rechtsanwalts
auszugehen. Danach müsse der Rechtsanwalt zu einem nicht
anwaltlichen, standesrechtlich nicht gebundenen Arbeitgeber
in einem ständigen Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungsver-
hältnis stehen und seine Arbeitszeit und kraft dem Arbeitgeber
zur Verfügung stellen, wobei diese Tätigkeit auch die Au-
sübung von Rechtsberatung umfassen müsse (Hinweis auf die
Rechtsprechung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 19.3.2004, Az.: L 4 RA 12/03). Die Ausübung einer
rechtsbesorgenden angestellten Tätigkeit außerhalb des An-
waltsberufs stelle kein Zulassungshindernis zur Rechtsanwalt-
schaft nach § 7 Nr. 8 BRAO dar. Dies setze jedoch voraus, dass
die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit bestehe, den Rechts-
anwaltsberuf in einem, wenn auch beschränkten, jedoch nen-
nenswerten Umfang und mehr als nur gelegentlich auszuüben.
Denn die Ausübung einer Anwaltstätigkeit erfordere einen
rechtlichen und tatsächlichen Handlungsspielraum, der ein
Mindestmaß an Unabhängigkeit und Professionalität des
Rechtsanwalts sicherstellen soll. Der Gesetzgeber habe durch
die Regelung des § 46 BRAO die Möglichkeit eingeräumt, die
Tätigkeit eines selbständigen Rechtsanwalts im Rahmen eines
Nebenberufs auszuüben. Demnach habe der Syndikusanwalt
zwei Tätigkeitsbereiche, eine dienstvertragliche und die eines
freien Anwalts. Daraus folge, dass die eingeräumte Befreiung
von der Versicherungspflicht des SGB VI die selbständige Tä-
tigkeit erfasse. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI stelle eine Koor-
dinationsregelungen der selbständig nebeneinander stehenden,
sich partiell überschneidenden Systeme der berufsständischen
Alterversorgung und der gesetzlichen Rentenversicherung dar.
Die Befreiungsregelung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für
die dienstvertragliche Tätigkeit setze daher einen inneren Zu-
sammenhang zwischen der Tätigkeit als Berufsangehöriger, für
die Versicherungsfreiheit beansprucht werde und den Versor-
gungsschutz durch die berufsständische Versorgungseinrich-
tung voraus. Ein solcher innerer Zusammenhang könne nur
durch eine berufsspezifische Tätigkeit hergestellt werden. Dem
entspreche auch das in der Massenverwaltung formalisierte
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Solidarprinzip. Dabei komme es auf die individuelle Schützbe-
dürftigkeit nicht an. Eine Tätigkeit der Klägerin als Syndikus-
anwältin bei der Firma Dr. Dr. E. GmbH sei nicht erkennbar.
Sie sei als Unternehmensberaterin eingestellt worden. Die von
der Klägerin beschriebene Tätigkeit setze zwar juristische
Kenntnisse voraus, nicht jedoch die Befähigung zum Richter-
amt. Aus den vorgelegten Unterlagen sei nicht erkennbar, wes-
halb diese nicht von einem Absolventen des ersten juristischen
Staatsexamens oder Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) mit Spe-
zialisierung auf Arbeitrecht hätte erstellt werden können. Auch
wenn die Klägerin den Mandanten als Rechtsanwältin vor-
gestellt werde, so habe dies keinen prägenden Einfluss auf ihre
Tätigkeit. Auch der Hinweis der Klägerin, sie sei als Rechts-
anwältin eingestellt worden, könne diesen prägenden Einfluss
nicht nachweisen. Sie sei als „Unternehmensberater, Organisa-
tor“ der Einzugsstelle gemeldet worden. Eine daneben beste-
hende Motivationslage der Arbeitgeberin, die Klägerin auch
deshalb einzustellen, weil sie bereits als Rechtsanwältin gear-
beitet habe, könne nicht als eine conditio sine qua non angese-
hen werden. Auch könne die zwischenzeitlich geänderte Kam-
merpraxis im Hinblick darauf, dass die Klägerin eine freie
anwaltliche Tätigkeit außerhalb der dienstvertraglichen Bin-
dung praktisch nicht ausgeübt habe und dies seitens der Kam-
mer nicht beanstandet wurde, zu keiner anderen Entscheidung
führen. Selbst unter Berücksichtigung der Kritik an der Recht-
sprechung (Hinweis auf Ettwig, SGb 2005, 441 ff.), die die fak-
tische Entwicklung des Syndikusanwalts nicht berücksichtigen
wolle, könne kein Befreiungsanspruch der Klägerin begründet
werden. Denn die entwickelten Kriterien einer kumulativ
rechtsberatenden, rechtsentscheidenden, rechtsgestaltenden
und rechtsvermittelnden Tätigkeit erfülle die Klägerin bei ihrer
Arbeitgeberin nicht. Auch wenn die Klägerin rechtsberatend tä-
tig sei, so fehle es an einer rechtsentscheidenden Tätigkeit.
Dafür fehle es an einem nach außen wirksamen Auftreten der
Klägerin als rechtkundige Entscheidungsträgerin. Die Klägerin
stehe den Auftraggebern der Firma lediglich beratend zur Seite.
Mit dieser Tätigkeit stehe sie im Lager der Unternehmensbera-
tung, die keine eigenverantwortliche Entscheidungsmacht habe.
So habe die Klägerin nicht vorgetragen, dass sie quasi als aus-
geliehene Rechtsanwältin im Rahmen eines arbeitsrechtlichen
Konflikts tätig werde. Auch werde sie nicht rechtsgestaltend tä-
tig. So führe sie nicht selbständig Vertrags- und Einigungsver-
handlungen mit den verschiedenen Partnern ihres Arbeits-
gebers. Nach dem Ergebnis der Anhörung der Klägerin werde
eine juristische Auseinandersetzung von der zentralen bearbei-
tet. Auch unterliege die klarstellende Feststellung der Beklagten
keinen rechtlichen Bedenken. § 28 h Abs. 2 SGB IV stelle für
diese eine ausreichende Rechtsgrundlage dar. Die Entschei-
dung der Beklagten greife nicht in die Entscheidung der BfA
ein, da diese eine andere Tätigkeit der Klägerin betroffen habe.
Die Entscheidung der Beklagten stelle keine Teilaufhebung der
Entscheidung der BfA dar.

Gegen das am 11.7.2008 zugestellte Urteil hat die Klägerin
am 6.8.2008 Berufung eingelegt.

Sie ist weiterhin der Auffassung, sie sei im Rahmen ihrer
Tätigkeit bei der Firma Dr. Dr. E. GmbH rechtsentscheidend
und rechtsgestaltend tätig. Dazu legt sie eine schriftliche Be-
schreibung ihrer juristischen Tätigkeit vor. Danach werde sie in
Projekten eingesetzt, in denen eine juristische Betreuung unab-
dingbar sei. Ihre Aufgaben erstreckten sich auf:

a) Erstellung von Rechtsgutachten
Im Vorfeld eines Projektes sei es zum Teil notwendig, die recht-
liche Ausgangssituation zu klären, um Gestaltungsmöglichkei-
ten aufzeigen zu können,

b) Unterstützung von Tarifverhandlungen
Das Unternehmen berate Andere bei dem Abschluss von Tarif-
verträgen. Innerhalb dieses Projekts sei die Klägerin für die
Vertragsformulierung verantwortlich.

c) Neuordnung von Vergütungssystemen
Im Kontext von Fusionen und Unternehmensumwandlungen
seien unterschiedliche Gehaltssysteme anzupassen. Dabei seien
insbesondere gesellschaftsrechtliche und arbeitsrechtliche Vor-
schriften zu beachten. Sie sei mit der ordnungsgemäßen
Durchführung der Projekte betraut.

d) Cafeteriasysteme (variable Nebenleistungssysteme)
Bei der Einführung dieses Systems sei neben den arbeitsrecht-
lichen Vorschriften insbesondere das Steuerrecht zu beachten.
Einige Nebenleistungen des Arbeitgebers unterlägen besonde-
ren steuerlichen Vorschriften, deren Wirkung bei der Einrich-
tung solcher Systeme zu beachten sei.

Weiter wird aufgeführt, würde sie diese Tätigkeiten nicht
übernehmen, so müsse die eingeschaltet oder ein externer An-
walt konsultiert werden. Im Rahmen der mündlichen Verhand-
lung vor dem Senat am 29. Oktober 2009 hat die Klägerin vor-
getragen, sie sei zurzeit von ihrer Arbeitgeberin freigestellt und
werde ab Februar 2010 ihre bisherige Tätigkeit als selbständige
Rechtsanwältin fortführen.

Die Klägerin beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Wies-
baden vom 4.7.2008 und den Bescheid der Beklagten vom
4.6.2004 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 29.9.2005
aufzuheben und festzustellen, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit
bei der Firma Dr. Dr. E. GmbH ab dem 24.2.2002 von der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
freit ist.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, das Sozialgericht habe zutreffend

entschieden.
Der Beigeladene stellt keinen Antrag.
Er vertritt die Auffassung, für die Annahme einer Tätigkeit

als Syndikusanwalt müssten die vier Kriterien (rechtsberatende,
rechtsgestaltende, rechtsentscheidende und rechtsvermittelnde
Tätigkeit) nur im Hinblick auf die Tätigkeit für den jeweiligen
Arbeitgeber erfüllt sein. Es könne nicht erwartet werden, dass
der Syndikusanwalt als rechtlicher Entscheidungsträger für den
Kunden auftrete. Auch im Hinblick auf die rechtsgestaltende
Tätigkeit sei zu berücksichtigen, dass nicht jede Vertragsver-
handlung mit einer juristischen Auseinandersetzung ende. Das
Kriterium Rechtsgestaltung sei erfüllt, wenn der Mitarbeiter
Verträge oder Allgemeine Geschäftsbedingungen als Syndikus-
anwalt entwerfe. Weiter führt die Beigeladene im Termin zur
mündlichen Verhandlung vor dem Senat aus, aus dem Um-
stand, dass die Klägerin bis zum 30. August 2005 freiwilliges
Mitglied in der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberater-
versorgung gewesen sei, könne nicht geschlossen werden, dass
die Voraussetzungen der Befreiung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB
V wegen fehlender Pflichtmitgliedschaft nicht erfüllt seien.
Nach ihrer Satzung werde in diesem Falle die Pflichtmitglied-
schaft ruhend gestellt, da eine solche freiwillige Mitgliedschaft
nach ihrer Satzung einer Pflichtmitgliedschaft gleichzustellen
sei.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird er-
gänzend auf die Gerichts- und die Verwaltungsakte der Beklag-
ten und der Beigeladenen verwiesen.
Aus den Gründen: Die Berufung ist zulässig, konnte in der Sache
jedoch keinen Erfolg haben.

Das Urteil des Sozialgerichts ist nicht zu beanstanden. Der
Bescheid der Beklagten vom 4.6.2004 in Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 29.9.2005 ist nicht rechtswidrig und
verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten. Die Beklagte hat in
diesen Bescheiden als Einzugsstelle nach § 28 h Abs. 2 Satz 1
SGB IV rechtsfehlerfrei entschieden, dass sich die von der BfA
mit Bescheid vom 3.4.2001 ausgesprochene Befreiung von der
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht nicht auf die Beschäf-
tigung der Klägerin bei der Firma Dr. Dr. E. GmbH ab dem
24.2.2002 erstreckt. Dementsprechend kann die Klägerin die
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von ihr beanspruchte gegenteilige Handhabung und Feststel-
lung nicht erlangen.

Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für
eine Weiterführung der Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft
in der gesetzlichen Rentenversicherung sind ab dem 24.2.2002
nicht erfüllt. Der Befreiungsbescheid der BfA vom 3.4.2001 be-
traf die Tätigkeit der Klägerin als angestellte Rechtsanwältin
mit Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Rechtsanwalts-
und Steuerberaterversorgung und der Berufskammer der
Rechtsanwälte in X. Da diese Befreiung tätigkeitsbezogen ist,
erfasst diese Befreiung nicht die Tätigkeit der Klägerin bei der
nicht anwaltlichen Arbeitgeberin Dr. Dr. E. GmbH.

Zum 24.2.2002 erfüllt die Klägerin jedoch ebenfalls nicht
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI. Ge-
mäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI werden u. a. Angestellte für
eine Beschäftigung von der Versicherungspflicht befreit, wegen
der sie aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Ge-
setz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-recht-
lichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung
ihrer Berufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung)
und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer be-
rufsständischen Kammer sind.

Dabei kann der Senat offenlassen, ob – wie von dem Bei-
geladenen vorgetragen – die bis zum 30.8.2005 für die Klägerin
bestehende freiwillige Mitgliedschaft in der Bayerischen
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung als Pflichtmit-
gliedschaft zu werten ist, da der Beigeladene die Klägerin für
den Zeitraum des Fortbestandes der freiwilligen Mitgliedschaft
dort von der Pflichtmitgliedschaft bei ihr befreit hatte.

Denn selbst wenn damit die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGB VI gegeben wären, so besitzt die Klägerin
gleichwohl keinen Anspruch auf Befreiung von der Versiche-
rungspflicht. Sie erfüllt nämlich das ungeschriebene Tat-
bestandsmerkmals dieser Norm, die Ausübung einer berufsspe-
zifischen Tätigkeit, nicht.

Der Senat ist ebenso wie das Sozialgericht der Auffassung,
dass eine Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI nur er-
folgen kann, wenn zusätzlich eine berufstypische Tätigkeit als
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, d. h. eine für einen Rechtsanwalt
typische Berufstätigkeit in einem Angestelltenverhältnis oder
selbständig ausgeübt wird. Da die Klägerin nur in einem gerin-
gen Umfang eine selbständige anwaltliche Tätigkeit ausgeübt
hat, wäre sie von der Versicherungspflicht zur gesetzlichen
Rentenversicherung nur aufgrund einer berufstypischen Tätig-
keit einer Rechtsanwältin im Rahmen ihrer Beschäftigung bei
der Dr. Dr. E. GmbH zu befreien gewesen.

Der Senat ist der Auffassung, dass eine Befreiungsmöglich-
keit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für Pflichtmitglieder
eines Rechtsanwaltsversorgungswerkes nur besteht, wenn diese
eine berufsspezifische Tätigkeit ausüben. Eine berufstypische
Tätigkeit eines Syndikusanwalt bei einem nicht anwaltlichen
Arbeitgeber umfasst vier Kriterien, die rechtsberatende, rechts-
entscheidende, rechtsgestaltende und rechtsvermittelnde Tätig-
keit. Da die Bundesrechtsanwaltsordnung keine Tätigkeit oder
Beschäftigung beschreibt „wegen derer“ eine Mitgliedschaft zur
Rechtsanwaltskammer bestehen muss, kann die Entscheidung
über die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht wegen Pflichtversicherung zum Versorgungswerk der
Rechtsanwälte nur an den berufsspezifischen anwaltlichen Tä-
tigkeiten gemessen werden. Die Tätigkeit eines Syndikusanwalt
umfasst die Rechtsberatung, die Rechtsentscheidung, die
Rechtsgestaltung und die Rechtsvermittlung bei einem nicht
anwaltlichen Arbeitgeber (siehe Prossliner, AnwBl 2009, 133).
Alle diese vier Kriterien müssen für einen Anspruch auf Befrei-
ung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI kumulativ vorliegen.

Die Rechtsberatung umfasst die unabhängige Analyse von
betriebsrelevanten, konkreten Rechtsfragen, die selbständige
Herausarbeitung und Darstellung von Lösungswegen und

Lösungsmöglichkeiten vor dem spezifischen betrieblichen Hin-
tergrund und das unabhängige Bewerten der Lösungsmöglich-
keiten. Der Senat hat Zweifel, ob der Klägerin insoweit eine
unabhängige Bewertung möglich ist. Denn nach dem Dienst-
vertrag ist sie verpflichtet, ihre Beratung anhand der von der
Firma Dr. Dr. E. GmbH entwickelten Standards, Methoden und
Systemen vorzunehmen. Auch die vorgelegte Darstellung der
juristischen Tätigkeit im Bereich der Erstellung von Rechtsgut-
achten gibt keinen Aufschluss über die Möglichkeiten der Klä-
gerin, eine unabhängige Analyse zu erstellen.

Der Bereich der Rechtsentscheidung beinhaltet das nach au-
ßen wirksame Auftreten als Entscheidungsträger mit eigenstän-
diger Entscheidungskompetenz (Prossliner, AnwBl 2009, 133).
Da unternehmerische Entscheidungen heute nicht mehr von
Einzelpersonen getroffen werden, kann für dieses Kriterium
nicht die Unabhängigkeit von allen Weisungen gefordert wer-
den. Jedenfalls muss eine wesentliche Teilhabe an einem inner-
betrieblichen Entscheidungsprozess erkennbar sein. Dies kann
nach den vorliegenden Unterlagen im Fall der Klägerin nicht
angenommen werden. Die von ihr erarbeiteten Texte wurden
an die Kunden weitergeleitet, ohne dass sie im Schreiben als
Bearbeiterin erkennbar wurde. Ein nach außen wirksames Auf-
treten ist somit nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass sie nach
der Beschreibung ihrer juristischen Tätigkeit lediglich unter-
stützend bei der Vertragsformulierung verantwortlich ist bzw.
bei der Neuordnung von Vergütungssystemen mit der ord-
nungsgemäßen Durchführung betraut ist. Eine Entscheidungs-
kompetenz wird auch insoweit nicht erkennbar.

Dem Bereich der Rechtsgestaltung ist das eigenständige
Führen von Vertrags- und Einigungsverhandlungen zuzuord-
nen (siehe Prossliner, AnwBl 2009, 133). In der bereits be-
schriebenen unterstützenden Tätigkeit der Klägerin bei Tarif-
vertragsverhandlungen, Neuordnung von Vergütungssystemen
bzw. der Einführung von Cafeteriasysteme kann keine Form
der eigenständigen Verhandlung gesehen werden.

Die Rechtsvermittlung umfasst die mündliche Darstellung
abstrakter Regelungskomplexe vor einem größeren Zuhörer-
kreis, bzw. deren schriftliche Aufarbeitung und Bekanntgabe
sowie Erläuterung von Entscheidungen im Einzelfall. Auch
wenn die Klägerin im Rahmen ihrer Aufgabe Rechtsgutachten
zu erstellen, zumindest einen Teilbereich der Rechtsvermitt-
lung erfüllen sollte, so wäre dies nicht ausreichend für einen
Anspruch auf Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI.
Denn die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erfor-
dert eine kumulative Abdeckung der berufstypischen Tätigkeit
eines Syndikusanwalts. Da bereits drei von vier Bereichen gänz-
lich ausfallen, kann auch eine Gewichtung der Aufgabenfelder
nicht zu einem Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen
führen.

Soweit die Klägerin vorträgt, ab Februar 2010 werde sie ihre
Tätigkeit nicht mehr im Rahmen eines Dienstvertrages, son-
dern als selbständig tätige Rechtsanwältin ausüben, so konnte
dies für die vorliegend zu beurteilende Zeit keine andere Ent-
scheidung rechtfertigen. Denn anders als bisher wird die Kläge-
rin dann eine eigenverantwortliche selbst bestimmte Tätigkeit
mit eigenen Mandanten ausüben. Dies sind Umstände die eine
gänzlich andere Beurteilung möglich machen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 Sozialgerichts-
gesetz (SGG).

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit
war die Revision zuzulassen (§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG).

Mitgeteilt vom 8. Senat des Hessischen Landessozialgerichts.
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Anmerkung zum Urteil des LSG Darmstadt vom
29.10.2009 – AZ: L 8 KR 189/08
Rechtsanwalt Dr. Albert Esser, Frankfurt am Main

Das Hessische Landessozialgericht eröffnet seine Presseinforma-
tion zum o. g. Urteil mit der Feststellung, dass ein Rechtsanwalt,
der bei einem Unternehmen angestellt und für dieses anwaltsspe-
zifisch tätig ist, von der Rentenversicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung befreit wird und bestätigt damit die
langjährige Verwaltungspraxis.

Prüfkriterien für Syndikusanwalt

Ist die Befreiungsfähigkeit von in einer Rechtsanwaltskanzlei an-
gestellten tätigen Anwälten nie angezweifelt worden, gestaltet sich
das Befreiungsverfahren von Syndikusanwälten jüngst zuweilen
holperig. Ohne erkennbare Systematik werden in der letzen Zeit
in einzelnen Befreiungsverfahren die unterschiedlichsten Krite-
rien herangezogen, um zu prüfen, ob die konkrete Tätigkeit, für
die eine Befreiung ausgesprochen werden soll, eine anwaltliche
Tätigkeit ist – mithin eines der entscheidenden Kriterien bei der
Frage, ob die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI Anwendung
findet.

Der 8. Senat des Hessischen LSG hat nun dankenswerter-
weise die Prüfungskriterien noch einmal herausgearbeitet. Je-
der angestellt tätige Rechtsanwalt, der Mitglied seiner Rechts-
anwaltskammer und eines Rechtsanwaltsversorgungswerks ist,
hat dann Anspruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn seine angestellte
Tätigkeit diejenige eines Rechtsanwalts ist. Das Gericht führt
aus, eine berufstypische Tätigkeit liege dann vor, wenn der
Rechtsanwalt rechtsberatend, rechtsentscheidend, rechtsgestal-
tend und rechtsvermittelnd handle und verweist ausdrücklich
auf die Ausführungen von Prossliner, AnwBl 2009, 133. An-
hand dieser vier Kriterien definiere sich die Tätigkeit eines Syn-
dikusanwalts; lägen die Kriterien vor, sei dem Antrag auf Be-
freiung statt zu geben.

Den Rechtsanwalt leben

Der Befreiungsantrag ist in seiner aktuellen Form an diese Defini-
tion angepasst und sollte bei Vorliegen der tatbestandlichen Vo-
raussetzung entsprechend ausgefüllt werden. Bereits bei der Be-
zeichnung der Beschäftigung ist rechtsanwaltliches Denken
hilfreich. Ein „Justiziar“ und ein „Volljurist“ sind kein Rechts-
anwalt und mangels eines Versorgungswerks der Volljuristen
nicht befreiungsfähig. Hier sind die Verwaltungen der Versor-
gungseinrichtungen vielfach beratend tätig.

Im Weiteren hat der Arbeitgeber zu bestätigen, dass der An-
gestellte als Rechtsanwalt im Unternehmen tätig ist und dies in
einer Stellen- und Funktionsbeschreibung darzulegen. Auch
hier gilt die Aufforderung zu rechtsanwaltlichem Denken. In
dem vom Hess. LSG zu entscheidenden Fall hatte der Arbeit-
geber die Klägerin mit den Tätigkeitsschlüsseln „Unterneh-
mensberater, Organisator“ zur Sozialversicherung angemeldet.
Auch die Formulierungen der vielfach angeforderten Arbeits-
verträge müssen zweifelsfrei den Rechtsanwalt erkennen las-
sen. Anderenfalls wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der
Befreiung versagt werden. Nach dem dem Hess. LSG vorgeleg-
ten Arbeitsvertrag war die Klägerin „im wesentlichen in der Be-
ratung von Kundenfirmen des Geschäftsbereichs nach den von
(Name des Arbeitgeber) entwickelten Standards, Methoden und
Systemen, in der Mitwirkung bei der Entwicklung und Weiter-
entwicklung von Beratungsprodukten und Beratungsansätzen
des Geschäftsbereichs Vergütung ...“ tätig. Eine Orientierung
der arbeitsvertraglichen Tätigkeitsbeschreibung anhand der Kri-

terien rechtsberatend, rechtsentscheidend, rechtsgestaltend und
rechtsvermittelnd ist unbedingt anzuraten.

Werden die vorgenannten Punkte bei der Stellung des Be-
freiungsantrags nicht beachtet, ist einem ablehnenden Be-
scheid im Ergebnis vielfach zuzustimmen. Der Angestellte,
dem sein Arbeitgeber im Arbeitsvertrag und in der Unterneh-
mensorganisation den Titel des Rechtsanwalts versagt, ist auch
nicht als Rechtsanwalt für ihn tätig. Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern muss gleichermaßen bewusst sein, dass ein Rechts-
anwalt eben kein einfacher Volljurist oder juristischer Mitarbei-
ter ist, sondern ein Angehöriger eins freien Berufes und ein
unabhängiges Organ der Rechtspflege. Dies bedeutet für beide
Parteien Rechte und Pflichten und eben diese müssen von bei-
den gewollt und gelebt werden. Nur dann ist die angestellt aus-
geübte Tätigkeit eine rechtsanwaltliche, und nur dann besteht
der Anspruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung.

Der bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber angestellte
und berufsspezifisch tätige Rechtsanwalt soll als Anwalt auftre-
ten und sich damit selbst des Anwaltsseins bewusst sein. So
trägt er mit dazu bei, den Syndikusanwalt als Rechtsanwalt dar-
zustellen und zu positionieren. Die Befreiung von der gesetzli-
chen Rentenversicherung ist dann sicher.
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